
Beschluss: 
 
1. Herr Dirk Kremer wird mit Wirkung vom 01.10.2016 unter Berufung in das Beamten-

verhältnis auf Zeit für die Dauer von acht Jahren zum Beigeordneten der Hansestadt 
Wipperfürth gewählt. Durch diese Wahl ist er zugleich zum allgemeinen Vertreter 
des Bürgermeisters bestellt (§ 68 Abs. 1 Satz 1 GO NRW i.V. mit § 13 der Haupt-
satzung). 

 
2. Herr Kremer wird in die Besoldungsgruppe A 15 LBesG eingruppiert. 
 
3. Der Beschluss wird unter dem Vorbehalt gefasst, dass der Gewählte die persönli-

chen und beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfüllt. 


